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1. Einleitung

1.1 Anlass und Vorhabensbeschreibung

Die Gemeinde Freckenfeld plant die Aufstellung des Bebauungsplans ,Hauptstralle 2“, wobei
ein Baukorper mit 21 barrierefreien Wohnungen fiir Senioren sowie weitere 4 Seniorenbungalows
geplant ist. Eine mogliche Betroffenheit geschiitzter Arten durch die Uberplanung des
Gebietes wird im folgenden Gutachten abgehandelt.

1.2 Gebietsbeschreibung

Das Plangebiet umfasst eine landwirtschaftliche Flache am Ortsausgang von Freckenfeld in
Richtung Schaidt. Direkt westlich angrenzend verlauft die HauptstraRe, dahinter befinden sich
auf der nordlichen StralRenseite landwirtschaftlich genutzte Flachen und Baumkulturen. Siid-
lich und &stlich des Plangebiets liegen weitere Griinlandflichen und Acker, auRerdem befin-
den sich in weiterer Entfernung (>300 m) der Otterbach, Immensackgraben, Vorderbach, Mit-
telbach und Buschgraben. Nach Norden schlieRen sich die Siedlungsbereiche von Freckenfeld
an. An der Grenze zum nordlich angrenzenden Nachbargrundstiick befinden sich mehrere

Bdaume, dahinter befindet sich ein groRerer Teich.




Bebauungsplan "Hauptstralie 2", Freckenfeld
Spezielle artenschutzrechtliche Prufung

1.3 Rechtliche Grundlagen

Zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten vor anthropogenen Beeintrachtigungen
wurden auf europaisch gemeinschaftlicher und nationaler Ebene umfangreiche Vorschriften
erlassen. Auf europaischer Ebene ist der Artenschutz in der FFH-Richtlinie (Artikel 12, 13 und
16 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natirlichen Lebensraume sowie der
wild lebenden Tiere und Pflanzen vom 21.05.1992) sowie in der Vogelschutzrichtlinie (Artikel
5 -7 und 9 der Richtlinie 79/409/EWG des Rates Uber die Erhaltung der wild lebenden Vogel-
arten vom 02.04.1979) verankert.

Aufgrund der Vorgaben des Europaischen Gerichtshofes (EuGH) im Urteil vom 10.01.2006 (C-
98/03) wurde das Bundesnaturschutzgesetz zum 12.12.2007 (BGBI | S 2873), in Kraft getreten,
am 18.12.2007, gedndert. Im Marz 2010 ist das neue Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in
Kraft getreten (BGBI 2009 Teil | Nr. 51).

Der Bundesgesetzgeber hat durch die Neufassung der §§ 44 und 45 BNatSchG die europa-
rechtlichen Regelungen zum Artenschutz, die sich aus der FFH-Richtlinie und der Vogelschutz-
richtlinie ergeben, umgesetzt. Dabei hat er die Spielrdume, die die Europdische Kommission
bei der Interpretation der artenschutzrechtlichen Vorschriften zuldsst, rechtlich abgesichert.
Aufgrund Artikel 1 im Gesetz zur Durchfihrung der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 Gber die
Pravention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver, gebietsfremder
Arten wurde Bundesnaturschutzgesetz zum 15.09.2017 (BGBI | S 2873), in Kraft getreten, am
29.09.2017, gedndert. Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestinde des § 44
Abs. 1 sind folgendermalien gefasst:

"Es jst verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schddigen oder zu zerstéren,

2. wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europdischen Vogelarten wdéh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten er-
heblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestdtten der wild lebenden Tiere der besonders geschiitzten
Arten der Natur zu entnehmen, zu beschddigen oder zu zerstéren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschddigen oder zu zerstéren
(Zugriffsverbote)."
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1.4 Relevante Wirkfaktoren des Vorhabens

Die ermittelten Wirkfaktoren beziehen sich nur auf artenschutzrechtlich relevante Artengrup-
pen.

Baubedingte Wirkfaktoren

= Storungen durch Erschiitterungen und Immission von Staub, Ldrm u. a.
=  Temporére Flacheninanspruchnahme
= Verlust von Vegetationsstrukturen und Habitatfunktionen (temporér)

Anlagebedingte Wirkfaktoren

* Dauerhafte Flicheninanspruchnahme durch Uberbauung/Versiegelung
= Dauerhafter Verlust von Vegetationsstrukturen und Habitatfunktionen
» Veranderung der Licht- und Temperaturverhiltnisse durch Uberbauung

Betriebsbedingte Wirkfaktoren

= QOptische und akustische Reizausloser

1.5 Prifschema

Das Prifschema gliedert sich in

= die Vorpriifung, wobei relevante Arten ermittelt und eine Erheblichkeitsabschatzung (Po-
tenzialabschatzung) erfolgt,

= die Konfliktanalyse, wobei der Stérungs- und Schadigungsverbote geprift werden,

= die Ausnahmepriifung (bei einer Schadigung und erheblichen Storung) zur Priifung des
glinstigen Erhaltungszustands der beeintrachtigten Populationen, der Beschreibung von
Malnahmen zur Sicherung des glinstigen Erhaltungszustands und ggf. der Formulierung
von Alternativen.
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2. Vorpriifung: Auswahl der zu betrachteten Arten und Untersu-
chungsraum

Im Zuge der Potenzialanalyse wurde der Untersuchungsraum (Eingriffsbereich und angren-
zende Flachen) im Marz 2023 begangen und das Potenzial zum Vorkommen von europarecht-
lich geschiitzten Arten anhand der Habitatausstattung abgeschatzt. AuBerdem wurde der Un-
tersuchungsraum nach indirekten und direkten Hinweisen einer Besiedlung abgesucht.

Vogel

Das Plangebiet besteht aus einer homogen ausgestatteten landwirtschaftlich genutzten Fla-
che, Geholze sind nur auf dem Nachbargrundstiick vorhanden. Auf Grund der Lage am Orts-
rand und der direkten Nahe zur HauptstralRe mit den damit verbundenen Stérwirkungen wird
in den Gehdlzen des Nachbargrundstiicks nur mit ubiquitaren Vogelarten gerechnet, inner-
halb des Plangebiets kann ein Vorkommen von Feldvogeln (Feldlerche, Rebhuhn etc.) nicht
ausgeschlossen werden. Bei einer Uberplanung kdnnten Reviere dieser Arten betroffen sein.

Eine vorhabenbedingte Betroffenheit ist somit fiir Brutvogel nicht auszuschliefen.

Reptilien

Der Planbereich ist teilweise ruderalisiert, zur HauptstraRe sind gibt es einen nitrophilen Saum
an einer kleinen Béschung, der fir Reptilien potenzielle Versteckplatze aufweist. Auf Grund
des Vorhandenseins von potenziellen Lebensraumstrukturen kann ein Vorkommen nicht aus-
geschlossen werden, so dass bei einer Uberplanung der Fliche potenzielle Lebensstitten be-
troffen sein kénnten.

Eine vorhabenbedingte Betroffenheit ist somit fiir Reptilien nicht auszuschlieRen.

Fledermause

Auf der Flache befinden sich keine Geholze oder Gebdude, die als potenzielle Quartiere fun-
gieren konnten. Somit fehlt es auch an maoglichen Leitstrukturen fur strukturgebundene Ar-
ten. Da es sich um eine landwirtschaftlich genutzte Flache mit einer homogenen Ausstattung
handelt, sind zudem essenzielle Jagdhabitate auszuschlieBen. Ein Auftreten von siedlungsty-
pischen Arten wie der Zwergfledermaus sind wahrscheinlich, allerdings kann jeglicher Fla-
chenbezug ausgeschlossen werden.

Eine vorhabenbedingte Betroffenheit ist somit fiir Fledermause auszuschlieBen.
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Weitere Saugetiere

Aufgrund der Habitatausstattung und der Verbreitung kann eine Betroffenheit von weiteren
geschiitzten Sdugetieren ausgeschlossen werden. Die Haselmaus bendtigt beispielsweise
ausgedehnte frucht- und samentragende Geholze.

Eine vorhabenbedingte Betroffenheit ist somit fiir weitere Sdugetiere auszuschlief$en.

Alt- und Totholzkafer

Auf der Flache befinden sich keine Baume, so dass ein Vorkommen von xylobionten Kafern
prinzipiell ausgeschlossen werden kann.

Eine vorhabenbedingte Betroffenheit ist somit fiir Alt- und Totholzkdfer auszuschlieRen.

Amphibien

Wihrend der Ubersichtsbegehung konnte am siidlichen Rand einzelne Kleinseggenbestinde
festgestellt werden, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Teilbereiche zumin-
dest zeitweise feucht sind. Auf dem nérdlich angrenzenden Nachbargrundstiick befindet sich
ein groRerer Teich, so dass dort ein Vorkommen von Amphibien nicht ausgeschlossen wer-
den kann, die in den Planbereich einwandern kdnnten, vor allem wenn baubedingt potenzi-
elle Laichgewasser (z. B. wassergefiillte Baugruben) entstehen.

Eine vorhabenbedingte Betroffenheit ist somit fiir Amphibien nicht auszuschlieBen.

Fische und Rundmauler

Es sind keine Gewasser betroffen.

Eine vorhabenbedingte Betroffenheit ist somit fiir Fische und Rundmauler auszuschlief3en.

Schmetterlinge und weitere Arthropoden

Die Flache ist von keiner besonderen Auspragung. Nektar- oder Raupenfutterpflanzen von
Schmetterlingen wurden wihrend der Ubersichtsbegehung nicht festgestellt bzw. ein spéte-
res Auftreten ist wahrend der Vegetationsperiode auf Grund der landwirtschaftlichen Nutzung
nicht zu erwarten. Auch weitere planungsrelevante Arthropoden sind auf Grund der Fla-
chenausprdgung nicht zu erwarten.

Eine vorhabenbedingte Betroffenheit ist somit fiir Schmetterlinge und weitere Arthropo-
den auszuschlief3en.
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Weichtiere (Schnecken und Muscheln)

Es sind keine Gewasser oder Seggenriede betroffen.

Eine vorhabenbedingte Betroffenheit ist somit fiir Weichtiere auszuschlie8en.

Pflanzen

Bei den Griinflaichen handelt es sich um Flachen ohne besondere Auspragung. Eine Betrof-
fenheit kann auf Grund der fehlenden Habitatausstattung ausgeschlossen werden.

Eine vorhabenbedingte Betroffenheit ist somit fiir Pflanzen auszuschliefen.

Aufgrund der Ausstattung des Eingriffsbereiches lasst sich eine Betroffenheit von Vogeln,
Reptilien und tendenziell Amphibien nicht ausschlieen.
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3. Erfassung Fauna

Aufgrund der Ergebnisse der Potenzialanalyse wurden faunistische Untersuchungen zu Repti-
lien, Amphibien und Brutvogeln durchfihrt.

3.1 Vogel

Es wurden vier Brutvogelkartierungen zwischen Marz und Juli in einer Entfernung bis zu 100
m um das Plangebiet durchgefiihrt (Begehungsdaten siehe Tabelle 1). Die Erfassungen erfolg-
ten visuell sowie akustisch und wurden zu Zeiten der Aktivitatsphasen der Vogel durchgefiihrt
(SUpBECK et al. 2005), um Aufschluss Gber die vorhandenen Brutvogelreviere und Brutplatze zu
erhalten. Dabei wurde insbesondere auf revieranzeigendes Verhalten (Reviergesang, Balz)
und Verhaltensweisen geachtet, die auf einen eindeutigen Brutnachweis schlieflen, wie etwa
Nestbau, Futtereintrag, besetzte Nester, bettelnde Jungvogel, Austrag von Kotballen oder Ei-
erschalen durch Altvogel (Brutnachweis). Wahrend der Amphibienbegehungen wurde abends
zudem eine Klangattrappe fiir die Uberpriifung von Rebhuhnvorkommen abgespielt.

Bei zweimaliger Feststellung von Revierverhalten in einem Abstand von mindestens einer Wo-
che wurde auf ein Brutvorkommen geschlossen (Brutverdacht). Bei nur einmaligem Nachweis
oder fehlendem Revierverhalten bzw. auRerhalb der artspezifischen Brutzeiten erfolgte eine
Einstufung als Nahrungsgast bzw. Durchzigler wahrend der artspezifischen Hauptzugzeit.

Datum Uhrzeit Temperatur Wind Bewodlkung
15.03.2023 07:30—08:00 1°C 2 bft 4/8
01.04.2023 07:30—08:00 11°C 3 bft 8/8
14.04.2023 06:30-07:00 | 3°C 1 bft 1/8
15.05.2023 06:30 —07:00 11°C 0 bft 0/8

Tabelle 1: Begehungsdaten Brutvogel




Bebauungsplan "Hauptstralie 2", Freckenfeld
Spezielle artenschutzrechtliche Prufung

Ergebnisse

Im Planbereich konnten keine Vorkommen von Brutvégeln festgestellt werden. In den umlie-
genden Bereichen konnten 12 Vogelarten nachgewiesen werden, wobei tGiberwiegend ubiqui-
tare Arten kartiert werden konnten. Die Feldlerche konnte auf Feld- und Ackerstandorten in
groRerer Entfernung mit 3 Brutrevieren festgestellt werden. In den Siedlungsbereichen wur-
den Vorkommen von Haussperlingen an den dortigen Gebauden kartiert. In den Gehdlzen des
angrenzenden Nachbargrundstiicks wurden Ringeltaube, Stieglitz, Grinfink, Buchfink, Kohl-
meise und Star mit jeweils einem Revier festgestellt. Amsel und Blaumeise wurden als Nah-
rungsgaste kartiert.

Um den Anforderungen der artenschutzrechtlichen Prifung zu genligen, aber gleichzeitig un-
notige Doppelungen zu vermeiden, sind im Folgenden haufige und anspruchsarme Vogelarten
mit dhnlichen 6kologischen Anspriichen und somit dhnlichen Empfindlichkeiten gegeniber
Eingriffen in neststandortbezogene Gilden zusammengefasst. Die Gilden werden wie folgt de-
finiert:

e Bodenbriter (Nest am Boden oder dicht dartiber)

e Felsbriiter (Nest an natirlichen Felsen)

e Gebdudebriiter (Nest Gberwiegend in oder an Gebduden und Bauwerken)
e Halbhohlen- und Nischenbriiter (Nest in Nischen oder Halbhohlen)

e Hohlenbriiter (Nest in Baumhdohlen)

e Rohricht-/Staudenbriter (Nest in Rohrichten und Hochstauden)

e Zweigbriter (Nest in Gehdlzen deutlich Glber dem Boden)

Arten der Vorwarnliste verfligen i.d.R. nicht Giber eine hervorgehobene naturschutzfachliche
Bedeutung, jedoch wird ihnen im Rahmen des Artenschutzgutachtens auf Grund ihres negati-
ven Bestandstrends eine besondere Gewichtung zuerkannt. Sie werden im Folgenden als Cha-
rakterarten der Gilden bericksichtigt.

10
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Abbildung 2 Revierkarte Brutvogel
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Deutscher Name Status Gilde BNatSchG RLD RL RLP
Amsel N zZw § -
Blaumeise N h/n § -
Bachstelze Bv b, h/n § -
Buchfink Bv zZw § -
Feldlerche Bv b § 3
Girlitz Bv zZw § -
Griinfink Bv zZw § -
Haussperling Bv g § -
Kohlmeise Bv h § -
Monchsgrasmiicke Bv w § -
Ringeltaube Bv zw § -
Star Bv h, g § 3
Stieglitz Bv zw § -
Zilpzalp Bv zw § -
Tabelle 2: Tabelle nachgewiesener Brutvogel.

BNatschG Schutzstatus nach Bundesnaturschutzgesetz § besonders geschitzt

Status Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet N Nahrungsgast
Bv Brutverdacht

Rote Liste

RLRLP Rote Liste RLP (SIMON et al. 2014) \" Vorwarnliste
3 gefahrdet

RLD Rote Liste Deutschland (RYSLAVY ET AL. 2020)

Gilde

b Bodenbriter h Hohlenbriter

g Gebaudebriter w Zweigbruter

h/n Halbhohlen- und Nischenbriter

Eine Betroffenheit der Artgruppe Brutvogel ist somit ausgeschlossen.

12
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3.2 Reptilien

Zur Erfassung von Reptilien wurden insgesamt vier Begehungen durchgefiihrt. Die Begehun-

gen erfolgten bei optimaler Witterung. Dabei wurde der komplette Untersuchungsraum in-

tensiv nach Reptilien abgesucht. Die Begehungsdaten zu den Reptilienkartierungen kénnen

nachfolgender Tabelle entnommen werden.

Datum Uhrzeit Temperatur Wind Bewolkung
14.04.2023 15:00 - 16:00 15°C 2 bft 2/8
27.04.2023 12:00-13:00 17°C 1 bft 2/8
04.05.2023 12:00-13:00 | 23°C 1-2 bft 1-3/8
30.06.2023 08:30-09:30 | 20°C 2 bft 2/8
05.08.2023 08:30 - 09:30 19°C 2 bft 2/8

Tabelle 3: Begehungsdaten Reptilien

Ergebnisse

Bei allen vier Begehungen konnten keine Reptilien nachgewiesen werden.

Eine Betroffenheit von Reptilien ist somit ausgeschlossen.

13
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3.3 Amphibien

Zur Erfassung von Amphibien wurden 5 Begehungen am Abend durchgefiihrt. Tagstiber
wurde der Planbereich in Verbindung mit den Erhebungen von Reptilien und Brutvogeln
nach Kleingewéassern und Amphibien abgesucht.

Tabelle 4 Begehungsdaten Amphibien

Datum Uhrzeit Temperatur Wind Bewolkung
19.03.2023 19:00 - 18:00 10-14°C 0-1 bft 1/8
01.04.2023 21:00-21:30 10°C 2 bft 6/8
24.04.2023 20:30-21:15 15°C 1 bft 4/8
07.05.2023 21:00 - 22:00 15°C 2 bft 6 / 8 nach Regen
20.05.2023 21:30-22:30 16°C 2 bft 5/8

Ergebnisse

Es konnten keine Amphibien und keine Kleinstgewdsser im Planbereich festgestellt werden.

Eine Betroffenheit von Amphibien ist somit ausgeschlossen.

14
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4. Konfliktanalyse

Die faunistische Erfassung ergab keine Betroffenheit geschiitzter Arten

Verbotstatbestande nach § 44 (1) Abs. 1 BNatSchG (Verletzungs-/Tétungsverbot)

Es ist innerhalb des Planbereichs mit keinem Auftreten von geschiitzten Arten zu rechnen, so
dass ein Eintreten des Schadigungsverbotes ausgeschlossen werden kann.

Verbotstatbestiande nach § 44 (1) Abs. 2 BNatSchG (Storungsverbot)

Flr ubiquitdre Vogelarten mit Vorkommen in angrenzenden Bereichen sind Stérungen auf Po-
pulationsebene auszuschlielen, da sie als storungsunempfindlich gelten. Die Feldlerchenre-
viere befinden sich in groRerem Abstand von > 100 m zum Plangebiet, so dass auch hier er-
hebliche Stérungen ausgeschlossen werden kénnen.

Verbotstatbestdnde nach § 44 (1) Abs. 3 BNatSchG (Beeintrachtigung von Fortpflanzungs-
und Ruhestitten)

Innerhalb des Planbereichs befinden sich keine Fortpflanzungs- und Ruhestdtten von ge-
schitzten Arten, eine Zerstérung ist damit per se ausgeschlossen.

15
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5. Zusammenfassung

Im Zuge der Planaufstellung ergeben sich keine Betroffenheiten geschiitzter Arten. Im Umfeld
des Plangebietes konnten ubiquitdre und storungstolerante Brutvogelarten festgestellt wer-
den, fir die sich durch das Vorhaben keine Relevanz ergibt. Die Feldlerche konnte in gréBerem
Abstand auf bewirtschafteten Ackerflachen festgestellt werden, so dass sich hieraus keine Be-
troffenheit ergibt. Amphibien und Reptilien konnten nicht nachgewiesen werden.

Im Zuge der speziellen artenschutzrechtlichen Priifung hat sich gezeigt, dass das geplante
Vorhaben unter den Gesichtspunkten der artenschutzrechtlichen Priifung nach § 44 Abs. 1
BNatSchG als zuldssig einzustufen ist.

16
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7. Fotodokumentation

Abbildung 3 Blick auf die Flache nach Osten (links) und Westen Richtung HauptstraRRe (rechts)

18



	Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung
	1. Einleitung
	1.1 Anlass und Vorhabensbeschreibung
	1.2 Gebietsbeschreibung
	1.3 Rechtliche Grundlagen
	1.4 Relevante Wirkfaktoren des Vorhabens
	Baubedingte Wirkfaktoren
	Anlagebedingte Wirkfaktoren
	Betriebsbedingte Wirkfaktoren

	1.5 Prüfschema

	2. Vorprüfung: Auswahl der zu betrachteten Arten und Untersu- chungsraum
	Vögel
	Eine vorhabenbedingte Betroffenheit ist somit für Brutvögel nicht auszuschließen.
	Reptilien
	Eine vorhabenbedingte Betroffenheit ist somit für Reptilien nicht auszuschließen.
	Fledermäuse
	Eine vorhabenbedingte Betroffenheit ist somit für Fledermäuse auszuschließen.
	Weitere Säugetiere
	Eine vorhabenbedingte Betroffenheit ist somit für weitere Säugetiere auszuschließen.
	Alt- und Totholzkäfer
	Eine vorhabenbedingte Betroffenheit ist somit für Alt- und Totholzkäfer auszuschließen.
	Amphibien
	Eine vorhabenbedingte Betroffenheit ist somit für Amphibien nicht auszuschließen.
	Fische und Rundmäuler
	Eine vorhabenbedingte Betroffenheit ist somit für Fische und Rundmäuler auszuschließen.
	Schmetterlinge und weitere Arthropoden
	Eine vorhabenbedingte Betroffenheit ist somit für Schmetterlinge und weitere Arthropo- den auszuschließen.
	Weichtiere (Schnecken und Muscheln)
	Eine vorhabenbedingte Betroffenheit ist somit für Weichtiere auszuschließen.
	Pflanzen
	Eine vorhabenbedingte Betroffenheit ist somit für Pflanzen auszuschließen.
	Aufgrund der Ausstattung des Eingriffsbereiches lässt sich eine Betroffenheit von Vögeln, Reptilien und tendenziell Amphibien nicht ausschließen.

	3. Erfassung Fauna
	3.1 Vögel
	Ergebnisse
	Eine Betroffenheit der Artgruppe Brutvögel ist somit ausgeschlossen.

	3.2 Reptilien
	Ergebnisse
	Eine Betroffenheit von Reptilien ist somit ausgeschlossen.

	3.3 Amphibien
	Ergebnisse
	Eine Betroffenheit von Amphibien ist somit ausgeschlossen.


	4. Konfliktanalyse
	Verbotstatbestände nach § 44 (1) Abs. 1 BNatSchG (Verletzungs-/Tötungsverbot)
	Verbotstatbestände nach § 44 (1) Abs. 2 BNatSchG (Störungsverbot)
	Verbotstatbestände nach § 44 (1) Abs. 3 BNatSchG (Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten)

	5. Zusammenfassung
	Im Zuge der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung hat sich gezeigt, dass das geplante Vorhaben unter den Gesichtspunkten der artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG als zulässig einzustufen ist.

	6. Literatur
	7. Fotodokumentation

